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Der Wiener Landtae hat beschlossen:

Gesetz, mit dem das Gesetz betreffend
Gebühren von Totalisateur- und Buchmacherwetten

sorvie Maßnahmen zur Unterdrückung
des Winkelrvett\yesens geändert wird

LT ,l:..- i?.:r ' ;  f0,*,s

Artikel I

Das. Gesetz betreffend Gebühren von Totalisateur- und Buchmacherwetten sowie MaSnahmen
. zur Unterdrüökung des Winkelwettwesens, StGBl. Nr. 388/1919 in der Fassung der

Kundmachung LGBI. für Wien Nr. 5/1997, wird wie folgt geändert:

Im $ 2 Abs. 2 tritt an Stelle der Betragsangabe "l00 S" die Betragsangabe "7 Euro" sowie in
Abs. 1 und in Abs. 2 jeweils an Stelle der Betragsangabe '?000 S" die Betragsangabe "280

Euro".

Artikel II

Dieses Gesetz tritt mit l. Jänner 2002 in Kraft.

Der Landeshauptrnannl Der Landesamtsdirektor:
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Problemstellung:

Gesetz, mit dem das Gesetz betreffend
Gebühren von Total isateur- und Buch macberwetten

. sotl ie Maßnabmen zur Unterdrückung
des Win kelrvethvesens geändert rvird.

VORSL.ATT

Legistische Maßnahmen im Zusammenhang mit der EURo-umstellung. Anderung der
Bestimnrungen, die Schillingbeträge enthalten.

Gesetzes betreffend
zur Unterdrückung

Ziel und Lösune:
ArC:rung der - Schillingbeträge enthaltenden - Stralbestimmungen des
Gebühren von Totalisateur- und Buchmachenvetten sowie Maßnahmen
des Winkelwetfwesens.

Altemativen:
Keine, da die währung mit wirksamkeit vom l. I'ätner 2002 von Schilline auf Euro
umgestellt wird.

Kosten:
Durch die gegenständliche Gesetzesänderung sind keine Kosten zu erwarten. Auch sind damit
keine finanziellen Auswirkungen zu Lasten der Rechtsunterworfenen verbu-nden.

EU-Konformität:
Ist gegeben.

Besonderheiten des Normerzeusungsverfahrens :
Keine.

Auswirkungen auf die Beschäftieune und den wirtschaftsstardoft in östern
Durch diese Gesetzesänderung selbst sind keine Auswirkungen zu erwarten.



Erläuterungen

Allgemeiner Tei l

Das Gesetz betreffend Gebühren von Totalisateur- und Buchmachenvetten sowie Maßnahmen
zur unterdrückung des win-kelwetnvesens enthält in den strafbestimmungen auch
schillingbeträge. Die währungsumstellung auf EllRo erfordert eine entsprechende
Anpassung. Durch das gegenständliche Gesetz werden jene legistischen Maßnahmän geserzr,
die auf Grund der EURo-umstellung per 1. Jänner 2002 notwendig sind (Anderung von
Geldbetragsangaben von Schilling auf EURO): Da ein neues wiener Buchmacher- und
Totalisateureges etz zwar vorgesehen, aber der Entstehungsprozess noch nicht abgeschlossen
ist, muss das alte "Buchmacher- und rotalisateuregesetz" aus dem Jahre l9l9 fiir aie euRo-
Umstellung entsprechend geändert rverden.

Finanzieller Teil

Durch die gegensiändliche Gesetzesänderung sind keine Kosten zu erwarten. Auch sind damit
keine finanziellen Auswirkungen zu Lasten der Rechtsunterworfenen verbunden

Besonderer Tei l

Zu Artikel I (g 2 Abs. I und 2):
Das Gesetz betreffend Gebühren von Totalisateur- und Buchmacherwetten sowie Maßnahmen
zur unterdnickung des winkelwettwesens enthält in den strafbestimmuneen im
Zusammenhang mit dem Ausmaß der Geldstrafe (Srrafrahmen) Scbillingbeträle. Die
Anderung der Betragsangaben in diesen Gesetzesbestimmungen ist . aui Gruna der
währungsumstellung von "Schilling" auf "Euro" notwendig (mit wirksamkeit vom l. Jänner
2002). Die umrechnung erfolgt so, dass für je 100 Schilling 7 Euro gesetzt wurden. Dies
gewährleistet, dass aus Anlass der EURo-Umstellung diesbezüglich liein Nachteil für die
Rechtsunterworfenen entsteht.

Zu Artikel II (Inkrafttreten):
Das lnlaafttreten (1. J2inner 2002) hzingt mit dem zeitpunkt der wäihrungsumstellung auf
EtiRO zusammen.
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